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Artikel 4

(1) Das Innenministerium kann den Wortlaut des Spar-
kassengesetzes in der ab 19. Juli 2005 geltenden Fassung
mit neuer Paragraphenfolge bekannt machen und Un-
stimmigkeiten im Wortlaut beseitigen.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft, mit Ausnahme des Artikels 1 Nr. 3 und der Artikel 2
und 3, die am 19. Juli 2005 in Kraft treten.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 14. Dezember 2004

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Teufel

Pfister Müller

Rech Dr. Schavan

Prof. Dr. Frankenberg Prof. Dr. Goll

Stratthaus Stächele

Gönner Mappus

Köberle Dr. Mehrländer

Gesetz zur Anpassung
des Verwaltungsverfahrensrechts

an die moderne elektronische
Kommunikation und zur Änderung
des Landespersonalausweisgesetzes

(Elektronik-Anpassungsgesetz – EAnpG)

Vom 14. Dezember 2004

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes

Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz vom 21. Juni
1977 (GBl. S. 227), zuletzt geändert durch Artikel 19
des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird wie
folgt geändert:

1. In der Überschrift zu Teil I werden nach dem Wort
»Zuständigkeit,« die Worte »elektronische Kommu-
nikation,« eingefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte »Süddeutschen
Rundfunks und des Südwestfunks« durch das
Wort »Südwestrundfunks« ersetzt.

b) In Absatz 3 Nr. 2 wird die Angabe »§§ 4 bis«
durch die Angabe »§§ 3a bis« ersetzt.

3. a) Nach § 3 wird folgender neuer § 3a eingefügt:

»§ 3a«

Elektronische Kommunikation

(1) Die Übermittlung elektronischer Dokumente
ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen
Zugang eröffnet. Für elektronische Dokumente an
Behörden, die verschlüsselt oder signiert sind
oder sonstige besondere technische Merkmale
aufweisen, ist ein Zugang nur eröffnet, soweit
dies ausdrücklich von der Behörde festgelegt oder
im Einzelfall zwischen Behörde und Absender
vereinbart wurde.

(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete
Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvor-
schrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elek-
tronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist
das elektronische Dokument mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz zu versehen. Die Signierung mit einem
Pseudonym, das die Identifizierung der Person
des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht,
ist nicht zulässig.

(3) Ist ein der Behörde übermitteltes elektro-
nisches Dokument für sie zur Bearbeitung nicht
geeignet, teilt sie dies dem Absender unter An-
gabe der für sie geltenden technischen Rahmen-
bedingungen unverzüglich mit. Macht ein Emp-
fänger geltend, er könne das von der Behörde
übermittelte elektronische Dokument nicht bear-
beiten, hat sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück zu
übermitteln.

(4) Erfolgt eine Antragstellung in elektronischer
Form, kann die zuständige Behörde Mehrfer-
tigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag
beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher
Form verlangen.«

b) Der bisherige § 3a wird § 3b.

4. In § 8 Abs.1 Satz 2 wird die Angabe »fünfzig Deut-
sche Mark« durch die Angabe »35 Euro« ersetzt.

5. § 14 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Bevollmächtigte und Beistände können vom Vor-
trag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu unge-
eignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen
Vortrag nicht fähig sind.«

6. § 15 erhält folgende Fassung:

»§ 15«

Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten

Ein Beteiligter ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat
der Behörde auf Verlangen innerhalb einer ange-
messenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten im
Inland zu benennen. Unterlässt er dies, gilt ein an



ihn gerichtetes Schriftstück am siebenten Tage nach
der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermit-
teltes Dokument am dritten Tage nach Absendung
als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass
das Dokument den Empfänger nicht oder zu einem
späteren Zeitpunkt erreicht hat. Auf die Rechtsfolgen
der Unterlassung ist der Beteiligte hinzuweisen.«

7. In § 16 Abs.1 Nr. 3 werden die Worte »Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes« durch das Wort »Inland«
ersetzt.

8. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort »Schriftstücke« durch das
Wort »Dokumente« ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Worte »werden diese in ent-
sprechender Anwendung des Gesetzes über die
Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen
entschädigt« durch die Worte »erhalten diese in
entsprechender Anwendung des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes eine Vergütung« er-
setzt.

9. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe »§ 3a« durch die
Angabe »§ 3b« ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 2 werden nach dem Wort »schrift-
liche« die Worte »oder elektronische« einge-
fügt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte »werden sie
auf Antrag in entsprechender Anwendung des
Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und
Sachverständigen entschädigt« durch die Worte
»erhalten sie auf Antrag in entsprechender An-
wendung des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes eine Entschädigung oder Ver-
gütung« ersetzt.

10. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte »Abschrif-
ten, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Nega-
tiven« durch das Wort »Dokumenten« ersetzt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

»(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
die Beglaubigung von

1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in
technischen Verfahren hergestellten Verviel-
fältigungen,

2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken
hergestellten Negativen, die bei einer Behörde
aufbewahrt werden,

3. Ausdrucken elektronischer Dokumente,

4. elektronischen Dokumenten,

a) die zur Abbildung eines Schriftstücks her-
gestellt wurden,

b) die ein anderes technisches Format als das
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur verbundene Ausgangsdokument erhal-
ten haben.«

c) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6
angefügt:

»(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich
zu den Angaben nach Absatz 3 Satz 2 bei der Be-
glaubigung

1. des Ausdrucks eines elektronischen Doku-
ments, das mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur verbunden ist, die Feststellun-
gen enthalten,

a) wen die Signaturprüfung als Inhaber der
Signatur ausweist,

b) welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für
die Anbringung der Signatur ausweist und

c) welche Zertifikate mit welchen Daten dieser
Signatur zugrunde lagen;

2. eines elektronischen Dokuments den Namen
des für die Beglaubigung zuständigen Bediens-
teten und die Bezeichnung der Behörde, die die
Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unter-
schrift des für die Beglaubigung zuständigen
Bediensteten und das Dienstsiegel nach Ab-
satz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft
überprüfbare qualifizierte elektronische Signa-
tur ersetzt.

Wird ein elektronisches Dokument, das ein ande-
res technisches Format als das mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur verbundene Aus-
gangsdokument erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2
beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk zu-
sätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr.1 für
das Ausgangsdokument enthalten.

(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente
stehen, sofern sie beglaubigt sind, beglaubigten
Abschriften gleich.«

11. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort »schriftlich,«
das Wort »elektronisch,« eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort »schriftlich«
die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt:

»Ein elektronischer Verwaltungsakt ist unter
denselben Voraussetzungen schriftlich zu be-
stätigen; § 3a Abs. 2 findet insoweit keine
Anwendung.«

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

»(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwal-
tungsakt muss die erlassende Behörde erkennen
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lassen und die Unterschrift oder die Namenswie-
dergabe des Behördenleiters, seines Vertreters
oder seines Beauftragten enthalten. Wird für 
einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvor-
schrift die Schriftform angeordnet ist, die elektro-
nische Form verwendet, muss auch das der Signa-
tur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder
ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat
die erlassende Behörde erkennen lassen.«

c) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

»(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach
§ 3a Abs. 2 erforderliche Signatur durch Rechts-
vorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorge-
schrieben werden.«

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

12. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein
schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwal-
tungsakt ist mit einer Begründung zu versehen.«

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird das Wort »schriftliche« ge-
strichen.

13. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

»(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der
Übermittlung durch die Post im Inland am dritten
Tage nach der Aufgabe zur Post, ein Verwaltungs-
akt, der elektronisch übermittelt wird, am dritten
Tage nach der Absendung als bekannt gegeben.
Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist;
im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Ver-
waltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs
nachzuweisen.«

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort
»schriftlichen« die Worte »oder elektronischen«
eingefügt.

14. In § 42 Satz 3 wird das Wort »Schriftstückes« durch
das Wort »Dokuments« ersetzt.

15. In § 44 Abs. 2 Nr.1 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

16. In § 45 Abs. 2 wird das Wort »Abschluß« durch die
Worte »Abschluss der letzten Tatsacheninstanz« er-
setzt.

17. § 49a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte »drei vom
Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank« durch die Worte »fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz« ersetzt.

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

»(4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Aus-
zahlung für den bestimmten Zweck verwendet, so

können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden
Verwendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt
werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung
in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mit-
tel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. § 49
Abs. 3 Satz 1 Nr.1 bleibt unberührt.«

18. § 53 erhält folgende Fassung:

»§ 53«

Hemmung der Verjährung
durch Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder
Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-recht-
lichen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Ver-
jährung dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit
Eintritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsakts
oder sechs Monate nach seiner anderweitigen Erle-
digung.

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1
unanfechtbar geworden, beträgt die Verjährungsfrist
30 Jahre. Soweit der Verwaltungsakt einen Anspruch
auf künftig fällig werdende regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für
diesen Anspruch geltenden Verjährungsfrist.«

19. § 61 Abs.1 Satz 3 wird gestrichen.

20. In § 66 Abs. 2 wird das Wort »schriftliches« durch
die Worte »schriftlich oder elektronisch vorliegen-
des« ersetzt.

21. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Satz 2 eingefügt:

»Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1
ist mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen.«

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3
bis 5.

cc) In den neuen Sätzen 4 und 5 wird jeweils die
Angabe »Satz 2« durch die Angabe »Satz 3«
ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 4 werden nach dem Wort
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« einge-
fügt.

22. In § 71c Abs.1 Satz 2 werden nach dem Wort
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« einge-
fügt.

23. In § 73 Abs.10 wird die Angabe »fünfzig Deutsche
Mark« durch die Angabe »35 Euro« ersetzt.

24. In § 74 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe »§ 69 Abs. 2
Satz 3« durch die Angabe »§ 69 Abs. 2 Satz 4« er-
setzt.

25. Nach § 102 wird folgender § 102a eingefügt:



»§ 102a«

Übergangsvorschrift zu § 53

§ 53 in der ab Inkrafttreten des Elektronik-Anpas-
sungsgesetzes geltenden Fassung findet auf die an
diesem Tag bestehenden und noch nicht verjährten
Ansprüche Anwendung. Eine zuvor eingetretene und
zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendete Unter-
brechung der Verjährung gilt als beendet; die neue
Verjährung ist ab Inkrafttreten des Elektronik-An-
passungsgesetzes gehemmt. Ist ein Verwaltungsakt,
der zur Unterbrechung der Verjährung geführt hat,
vor dem Inkrafttreten des Elektronik-Anpassungsge-
setzes aufgehoben worden und ist an diesem Tag die
in § 212 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung be-
stimmte Frist noch nicht abgelaufen, so ist § 212
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in dieser Fas-
sung entsprechend anzuwenden.«

26. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 19. März
1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird wie folgt
geändert:

1. § 12 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»Eine Ernennung in elektronischer Form ist ausge-
schlossen.«

2. § 13 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»Eine Bestätigung in elektronischer Form ist ausge-
schlossen.«

3. In § 15 Abs. 2 Satz 5 wird vor dem Wort »Erklärung«
das Wort »schriftliche« eingefügt und es wird folgen-
der Halbsatz angefügt: »; die elektronische Form ist
ausgeschlossen.«

4. In § 40 Abs. 5 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

»Die elektronische Form ist ausgeschlossen.«

5. § 42 Abs.1 Satz 2 wird folgender Halbsatz angefügt:

»; die elektronische Form ist ausgeschlossen.«

6. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

»Eintritt und Form der Entlassung«.

b) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

»(3) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen. Die
elektronische Form ist ausgeschlossen.«

7. § 58 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

»(2) Die schriftliche Verfügung ist dem Beamten zu-
zustellen; die elektronische Form ist ausgeschlossen.
Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhestands
zurückgenommen werden.«

8. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung des Landesenteignungsgesetzes

Das Landesenteignungsgesetz vom 6. April 1982 (GBl. 
S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 7. Februar 1994 (GBl. S.73), wird wie folgt geän-
dert:

1. Es wird folgender § 1a eingefügt:

»§ 1a«

Elektronische Kommunikation

Im Enteignungsverfahren und soweit in diesem Gesetz
Schriftform angeordnet ist, findet § 3a des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes keine Anwendung.«

2. In § 13 Abs. 2 werden die Worte »Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank« durch die Worte »Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs« er-
setzt.

3. In § 15 Abs.1 Satz 1 werden die Worte »oder in Im-
mobilienfondsanteilen im Sinne von § 25 Abs. 5 des
Städtebauförderungsgesetzes« gestrichen.

4. In § 41 Satz 3 werden die Worte »Neunten Teils des
Bundesbaugesetzes« durch die Worte »Dritten Teils
des Dritten Kapitels des Baugesetzbuchs« ersetzt.

5. In § 42 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe »§ 203 Abs. 2
und § 205« durch die Angabe »§ 206 und § 209« er-
setzt.

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes

Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. Sep-
tember 2000 (GBl. S. 649), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 21 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469),
wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet
auf die Einwilligung keine Anwendung.«

Artikel 5

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl.
S. 882), wird wie folgt geändert:

1. In § 20a Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 werden nach dem
Wort »angeben« die Worte » , dabei findet § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen-
dung« eingefügt.

2. In § 20b Abs. 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung.«
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3. In § 21 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 werden nach dem
Wort »werden« die Worte » , dabei findet § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen-
dung« eingefügt.

4. In § 24 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort »schrift-
liche« das Wort » , elektronische« eingefügt.

5. In § 34 Abs.1 Satz 1 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

6. In § 37 Abs.1 Satz 2 werden nach dem Wort »schrift-
lichen« die Worte »oder elektronischen« eingefügt.

7. In § 38 Abs.1 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem
Wort »fertigen« die Worte » , dabei findet § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen-
dung« eingefügt.

8. In § 42 Abs. 5 Satz 2 Nr.1 werden nach dem Wort
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

9. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Erklärungen, durch welche die Gemeinde ver-
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform
oder müssen in elektronischer Form mit einer dau-
erhaft überprüfbaren Signatur versehen sein. Sie
sind vom Bürgermeister zu unterzeichnen.«

b) In Absatz 2 wird das Wort »handschriftlich« ge-
strichen.

Artikel 6

Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), wird wie
folgt geändert:

1. In § 19 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort »schrift-
liche« das Wort » , elektronische« eingefügt.

2. In § 29 Abs.1 Satz 1 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

3. In § 33 Abs.1 Satz 1 Halbsatz 1 werden nach dem
Wort »fertigen« die Worte » , dabei findet § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes keine Anwen-
dung« eingefügt.

4. In § 37 Abs. 3 Satz 2 Nr.1 werden nach dem Wort
»schriftlich« die Worte »oder elektronisch« eingefügt.

5. § 44 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

»(1) Erklärungen, durch welche der Landkreis ver-
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder
müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft
überprüfbaren elektronischen Signatur versehen
sein. Sie sind vom Landrat zu unterzeichnen.«

b) In Absatz 2 wird das Wort »handschriftlich« ge-
strichen.

Artikel 7

Änderung des Gesetzes über kommunale
Zusammenarbeit

Das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in der
Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408, ber. 1975
S. 460, ber. 1976 S. 408), zuletzt geändert durch Arti-
kel 25 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird
wie folgt geändert:

§ 25 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

»Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der in § 28
Abs. 2 bestimmten Rechtsaufsichtsbehörde.«

Artikel 8

Änderung des Landesstatistikgesetzes

Das Landesstatistikgesetz vom 24. April 1991 (GBl. 
S. 215), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
7. Februar 1994 (GBl. S. 92), wird wie folgt geändert:

1. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

»Die Antwort ist erteilt, wenn die ordnungsgemäß
ausgefüllten Erhebungsvordrucke

1. bei Übermittlung in schriftlicher Form der Erhe-
bungsstelle zugegangen sind oder

2. bei Übermittlung in elektronischer Form von der
für den Empfang bestimmten Einrichtung in für
die Erhebungsstelle bearbeitbarer Weise aufge-
zeichnet worden sind.«

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Worten »auf diesen«
die Worte »schriftlich oder elektronisch« ein-
gefügt.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

»(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingesetzt, kön-
nen die in den Erhebungsvordrucken enthaltenen
Fragen mündlich, schriftlich oder elektronisch be-
antwortet werden. Bei schriftlicher oder elektro-
nischer Auskunftserteilung sind die ausgefüllten
Erhebungsvordrucke den Erhebungsbeauftragten
auszuhändigen oder in verschlossenem Umschlag
zu übergeben oder bei der Erhebungsstelle abzuge-
ben, dorthin zu übersenden oder elektronisch zu
übermitteln.«

2. In § 16 werden nach dem Wort »schriftlich« die Worte
»oder elektronisch« eingefügt.

Artikel 9

Änderung des Landeskrankenhausgesetzes
Baden-Württemberg

Das Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom
15. Dezember 1986 (GBl. S. 425), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2000 (GBl. S. 450),
wird wie folgt geändert:



1. § 48 Abs. 2 Nr. 3 wird folgender Halbsatz angefügt:

»; § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung«.

2. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort »aufzuzeichnen« durch
die Worte »zu dokumentieren« ersetzt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

»Ein Mehrstück der Einwilligungserklärung ist
dem Betroffenen auf dessen Wunsch auszuhän-
digen oder, falls es sich um eine elektronische
Dokumentation handelt, auszudrucken oder
elektronisch zu übermitteln.«

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

»(3) Die Einwilligung kann auch elektronisch er-
klärt werden, wenn sichergestellt ist, dass

1. die Einwilligung nur durch eine eindeutige und
bewusste Handlung des Einwilligenden erfolgen
kann,

2. sie nicht unerkennbar verändert werden kann,

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann und

4. die Einwilligung (Tag, Uhrzeit, Inhalt) protokol-
liert wird.

§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det auf die Einwilligung keine Anwendung.«

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

d) Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden die Worte »legt
dieser eine schriftliche Einwilligungserklärung des
Betroffenen vor« durch die Worte »legt dieser ent-
weder eine schriftliche Einwilligungserklärung des
Betroffenen vor oder übermittelt er eine elektro-
nische Einwilligungserklärung des Betroffenen«
ersetzt.

3. § 51 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung.«

Artikel 10

Änderung des Wassergesetzes
für Baden-Württemberg

Das Wassergesetz für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 1. Januar 1999 (GBl. S.1), zuletzt geändert durch
Artikel 149 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469),
wird wie folgt geändert:

1. In § 100 Abs.1 Satz 1 wird nach dem Wort »Unter-
lagen« das Wort »schriftlich« eingefügt.

2. § 102 wird folgender Satz 2 angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung.«

3. § 107 wird folgender Satz 2 angefügt:

»Die Erhebung von Einwendungen nach § 73 Abs. 4
Satz 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in
elektronischer Form ist ausgeschlossen; der Planfest-
stellungsbeschluss darf abweichend von §§ 3a und 69
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 74 Abs.1 Satz 2 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes nicht in elek-
tronischer Form erlassen werden.«

4. In § 108 Abs.1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

»§ 107 Satz 2 gilt entsprechend.«

Artikel 11

Änderung des Ingenieurkammergesetzes

Das Ingenieurkammergesetz vom 8. Januar 1990 (GBl.
S.16), geändert durch Artikel 25 der Verordnung vom
17. Juni 1997 (GBl. S. 278), wird wie folgt geändert:

1. § 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

»(6) Erklärungen, durch welche die Kammer ver-
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder
müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft
überprüfbaren Signatur versehen sein. Sie sind vom
Präsidenten, im Verhinderungsfall vom ersten Vize-
präsidenten, in dessen Verhinderungsfall vom zweiten
Vizepräsidenten zu unterzeichnen.«

2. § 8 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung.«

Artikel 12

Änderung des Architektengesetzes

Das Architektengesetz in der Fassung vom 5. Oktober
1999 (GBl. S. 411) wird wie folgt geändert:

§ 21 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet
keine Anwendung.«

Artikel 13

Änderung der Berufsgerichtsordnung

Die Berufsgerichtsordnung in der Fassung vom 7. Juli
1975 (GBl. S. 588), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. Juni 1994 (GBl. S. 317), wird wie folgt
geändert:

§ 26 Abs. 3, § 30 Abs.1, § 35 Abs. 2 und 3 sowie § 39
Abs.1 wird jeweils folgender Satz angefügt:

»§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet
keine Anwendung.«

Artikel 14

Änderung der Landesbauordnung
für Baden-Württemberg

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 
8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19. Oktober 2004 (GBl. S.771), wird wie folgt
geändert:
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1. § 58 Abs.1 Satz 2 wird folgender Halbsatz angefügt:

»; § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes fin-
det keine Anwendung«.

2. In § 61 Abs.1 Satz 1 werden nach dem Wort »schrift-
lich« die Worte » , aber nicht in elektronischer Form,«
eingefügt.

3. In § 62 Abs.2 Satz 1 werden nach dem Wort »Jahren«
die Worte »schriftlich, aber nicht in elektronischer
Form,« eingefügt.

Artikel 15

Änderung der Verfahrensverordnung
zur Landesbauordnung

Die Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung vom
13. November 1995 (GBl. S.794), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 6. Mai 2003 (GBl. S. 228), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 wird jeweils folgender Satz
angefügt:

»Werden die Bauvorlagen in elektronischer Form ein-
gereicht, sind Mehrfertigungen in schriftlicher Form
nicht erforderlich.«

2. § 3 Abs.1 wird folgender Satz angefügt:

»Dies gilt nicht, wenn die Bauvorlagen in elektro-
nischer Form eingereicht werden.«

3. In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe »§ 3 Abs.1«
durch die Angabe »§ 3 Abs.1 Satz 1« ersetzt.

Artikel 16

Änderung der EnEV-Durchführungsverordnung

Die EnEV-Durchführungsverordnung vom 6. Mai 2003
(GBl. S. 228, 229), geändert durch Artikel 47 des Geset-
zes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird wie folgt geän-
dert:

Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

»§ 3a«

Schriftform, elektronische Form

Nachweise und Erklärungen nach §§ 2 und 3 bedürfen der
Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.«

Artikel 17

Änderung der PÜZ-Anerkennungsverordnung

Die PÜZ-Anerkennungsverordnung vom 11. Juli 1996
(GBl. S. 506), zuletzt geändert durch Verordnung vom
12. November 2001 (GBl. S. 630), wird wie folgt geän-
dert:

§ 5 Abs. 2 Satz 4 wird folgender Halbsatz angefügt:

»; die elektronische Form ist ausgeschlossen«.

Artikel 18

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 15 bis 17 beruhenden Teile der dort
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der
jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsver-
ordnung geändert werden.

Artikel 19

Änderung des Landespersonalausweisgesetzes

Das Landespersonalausweisgesetz vom 16. März 1987
(GBl. S. 61), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
19. November 1991 (GBl. S. 681), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 5 Abs. 3 wird aufgehoben.

2. § 9 erhält folgende Fassung:

»§ 9«

Gebühren

Für die Ausstellung des Personalausweises und des
vorläufigen Personalausweises wird jeweils eine Ge-
bühr in der Höhe erhoben, wie sie für die erstmalige
Ausstellung des Personalausweises sowie für die Neu-
ausstellung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nach
dem Gesetz über Personalausweise vom 21. April
1986 (BGBl. I S. 548) in der jeweils geltenden Fassung
erhoben wird. Von der Erhebung einer Gebühr kann
abgesehen werden, wenn der Gebührenpflichtige be-
dürftig ist.«

Artikel 20

Neubekanntmachung

Das Innenministerium wird ermächtigt, das Landesver-
waltungsverfahrensgesetz in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung bekannt zu machen
und Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 21

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 1

Übergangsvorschrift
für vorläufige Personalausweise

Für die Ausstellung des vorläufigen Personalausweises
auf bis zum 31. Dezember 2005 verwendbaren Vor-
drucken, die dem Muster nach Anlage 2 der Verordnung
zur Bestimmung der Muster der Personalausweise der
Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 1986 (BGBl. I
S.1009, ber. 1987 S.1160), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 3. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3274, 3276),
in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung
entsprechen, beträgt die Gebühr 5,11 Euro.



§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, tritt
dieses Gesetz am ersten Tage des dritten auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig treten das
e-Bürgerdienste-Gesetz vom 25. Juli 2000 (GBl. S. 536)
und die Verordnung des Innenministeriums zur Erpro-
bung der digitalen Signatur auf dem Gebiet des Melde-
wesens vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 465) außer Kraft.

(2) Artikel 19 und § 1 dieses Artikels treten am Tage
nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 14. Dezember 2004

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Teufel
Pfister Müller
Rech Dr. Schavan

Prof. Dr. Frankenberg Prof. Dr. Goll
Stratthaus Stächele

Gönner Mappus
Köberle Dr. Mehrländer

Gesetz zur Reform
der Staatlichen Vermögens- und Hochbau-

verwaltung Baden-Württemberg

Vom 14. Dezember 2004

Der Landtag hat am 8. Dezember 2004 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebs
»Vermögen und Bau Baden-Württemberg«

§ 1

Errichtung

(1) Im Geschäftsbereich des Finanzministeriums wird
ein Landesbetrieb »Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg« (Landesbetrieb) errichtet.

(2) Der Landesbetrieb ist ein rechtlich unselbständiger,
organisatorisch abgetrennter Teil der unmittelbaren Lan-
desverwaltung mit unternehmerischer Ausrichtung. Das
Finanzministerium führt die Dienst- und Fachaufsicht.

(3) Der Landesbetrieb besteht aus der Betriebsleitung
und nachgeordneten Betriebsteilen. Diese führen den
Namenszusatz »Amt«.

(4) Sitz des Landesbetriebs ist Stuttgart.

§ 2

Aufgaben

(1) Aufgabe des Landesbetriebs ist die Wahrnehmung
der Eigentümer- und Bauherrenfunktion für die dem Ge-
schäftsbereich des Finanzministeriums zugeordneten un-
beweglichen Vermögenswerte des Landes sowie die Un-
terbringung der Landeseinrichtungen. Dies umfasst ins-
besondere die folgenden Bereiche:

1. das Immobilienmanagement, insbesondere

a) die Unterbringung der Landesbehörden und sons-
tigen Einrichtungen des Landes;

b) Ankauf und Verkauf, Anmietung und Vermietung
sowie die Werterhaltung des Immobilienvermö-
gens;

2. das Baumanagement, insbesondere die bauliche Be-
treuung der Gebäude einschließlich der Planung der
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Sanie-
rungen;

3. das Gebäudemanagement, insbesondere

a) die Beschaffung der Lieferungen und Leistungen
für den Betrieb der von Landeseinrichtungen ge-
nutzten Gebäude;

b) die Optimierung der Betriebskosten;

4. Staatliche Schlösser und Gärten, insbesondere deren
Betreuung, Präsentation und Vermarktung.

(2) Das Finanzministerium kann dem Landesbetrieb wei-
tere Aufgaben zuweisen.

(3) Die Wahrnehmung der Bauaufgaben des Bundes in
Baden-Württemberg wird durch dieses Gesetz nicht be-
rührt.

§ 3

Betriebsvermögen

(1) Dem Landesbetrieb ist nur bewegliches Verwaltungs-
vermögen zugeordnet.

(2) Kunst- und Ausstattungsgegenstände in den staat-
lichen Schlössern und Klöstern verbleiben im Allgemei-
nen Finanzvermögen des Landes.

§ 4

Ergänzende Regelungen

Das Finanzministerium erlässt Verwaltungsvorschriften
über die Verwaltung und die Organisation des Landesbe-
triebs.

Artikel 2

Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

1. Abschnitt I Buchst. A und B der Anordnung der Lan-
desregierung über Sitze und Bezirke der Ortsdienst-
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